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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
wir stehen vor großen Herausforderungen. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu 
verlangsamen, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen und die wirtschaftli-
chen Folgen möglichst gering zu halten, haben Bund, Land und Gemeinden in enger 
Abstimmung mit den Gesundheitsämtern zahlreiche Maßnahmen ergriffen: 
In Bad Bellingen sind die Sonnenrainschule und die Kindergärten bis zum Ende der 
Osterferien geschlossen. Ebenso bis auf Weiteres die Balinea Thermen. Ferner habe 
ich alle Veranstaltungen und Versammlungen mit mehr als 50 Teilnehmern unter-
sagt. In den kommenden Wochen sollten auch keine kleineren Treffen wie 
Mitgliederversammlungen von Vereinen, Feste oder Sporttrainings in Gruppen statt-
finden. Leider musste ich das Mundarttheater am vergangenen Wochenende kurz-
fristig absagen. Vorläufig bleiben die Sporthalle, das Kurhaus und der Bürgersaal 
Hertingen geschlossen. Das Rathaus empfängt aktuell keine Besucher. Wir arbeiten 
aber unverändert weiter und sind telefonisch und per E-Mail für Sie zu erreichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In den nächsten Wochen kommt es entscheidend auf unser aller Verhalten an. 
Befolgen wir die Empfehlungen des Gesundheitsamtes, bleiben ruhig und beson-
nen. Wir sind gut vorbereitet. Wenn wir uns gegenseitig helfen und noch mehr als 
sonst insbesondere Ältere, Kranke und Alleinstehende unterstützen, werden wir die 
Situation gemeinsam meistern und gestärkt daraus hervorgehen. 
  

Herzliche Grüße 
Ihr 

 
 
  

Dr. Carsten Vogelpohl, Bürgermeister 
  

Aktuelle Informationen 

www.gemeinde-bad-bellingen.de
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Notrufe:  
• Feuerwehr und DRK-Rettungsdienst, Tel. 112  
•  Polizei Notruf, Tel. 110  

Polizeiposten Markgräflerland Kandern,  
Tel. 07626  97780-0  

•  DRK-Service-Zentrale 07631 1805-0 (24 h besetzt)  
• Häuslicher Pflegedienst und DRK-Tagespflege 

07631 1805-32  
•  Giftnotruf (Uni Freiburg 24 h) Tel. 0761  1924 - 0   
•  Notfalldienst Gaswerk Tel. 07621  40230  
•  Strom (ED Netze GmbH ) Tel. 07623  921818   
•  Wasserversorgung, Tel. 0173  3424982  
•  Abwasserbeseitigung, Tel. 07635  822143 
•  Erdgas (badenova) Tel. 0800  2767767  

Bereitschaftsdienst der Ärzte:  
Die Haus- und Kinderärzte sind von Montag bis Freitag 
über ihre Praxen zu erreichen: Montag, Dienstag, Don-
nerstag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Mittwoch und Frei-
tag von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Zu den übrigen Zeiten 
nachts und am Wochenende sind die Notfalldienste er-
reichbar.  
Hausärztlicher Notfalldienst 116 117.   
Zahnärztlicher Notfalldienst, Tel. 01803 222555-40. 
Kinderärztlicher Notfalldienst, Tel. 116 117.  
Augenärztlicher Notfalldienst, Tel. 116 117.

Seniorenfahrt 

Die Seniorenfahrt am Donnerstag, 26. März 2020 zum Karpfenessen in das Elsass fällt zu 
diesem Termin aus und wird zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.  

Gemeinde Bad Bellingen  
Monika Morath 

Hinweis: 
Für die Mehrtagesfahrt in den Odenwald vom 26. Juli 2020 bis 30. Juli 2020 sind noch 5 DZ 
frei. Nähere Informationen zu dieser sehr schönen Fahrt bei Monika Morath, Tel. 81222 
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Amtliche Mitteilungen

Allgemeinverfügung der Gemeinde Bad 
Bellingen über das Verbot von Veranstaltungen 
und Versammlungen mit mehr als 50 Personen 
zur Eindämmung der Verbreitung des Corona-
Virus SARS-CoV-2; Schutzmaßnahmen nach 
dem Infektionsschutzgesetz 
Nach § 28 Abs. 1 Satz 2 Infektionsschutzgesetz in Verbindung 
mit § 1 Absatz 6 der Verordnung des Sozialministerium über 
Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetzes erlässt die 
Gemeinde Bad Bellingen folgende Allgemeinverfügung: 
1. Es ist untersagt, im gesamten Gebiet der Gemeinde Bad 
Bellingen öffentliche oder private Veranstaltungen und Ver-
sammlungen mit einer Teilnehmerzahl von mehr als 50 Personen 
durchzuführen. Der Betrieb von Badeanstalten ist untersagt.  
2. Diese Allgemeinverfügung gilt ab dem Tag ihrer ortsüblichen 
Bekanntgabe und zunächst befristet bis zum 20.04.2020, 24:00 
Uhr. 
Begründung: 
Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdäch-
tige oder Ausscheider festgestellt, oder ergibt sich, dass ein 
Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, 
so trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaß-
nahmen nach § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG soweit und solange es zur 
Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erfor-
derlich ist.  
Die Gemeinde Bad Bellingen ist nach §§ 54 IfSG in Verbindung 
mit § 1 Abs. 6 IfSGZustV zuständige Behörde im Sinne des 
Infektionsschutzgesetzes und gemäß § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG für 
den Erlass von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der 
Verbreitung übertragbarer Krankheiten zuständig.  
Unter den Voraussetzungen des § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG kann 
die zuständige Behörde gem. § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG Ver-
anstaltungen oder sonstige Ansammlungen einer größeren An-
zahl von Menschen beschränken oder verbieten und Bade-
anstalten schließen, die eine Verbreitung von Krankheitser-
regern begünstigen.  
Gemäß § 2 Nr. 1 IfSG sind Krankheitserreger im Sinne des 
Infektionsschutzgesetzes vermehrungsfähige Agens (Virus, 
Bakterium, Pilz, Parasit) oder ein sonstiges biologisches trans-
missibles Agens, das bei Menschen eine Infektion oder über-
tragbare Krankheit verursachen kann. Bei SARS-CoV-2 handelt 
es sich um einen Krankheitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG. 
SARS-CoV-2 wird im Wege der Tröpfcheninfektion zum Beispiel 
durch Husten, Niesen oder auch bei engeren face-to-face 
Kontakten von Mensch zu Mensch übertragen.  
Aufgrund des starken Anstiegs der Fallzahlen von Infizierten mit 
SARS-CoV-2 in Deutschland, Baden-Württemberg und im 
Landkreis Lörrach mit verschiedenen Indexquellen untersagt die 
Gemeinde Bad Bellingen öffentliche und private Veranstaltun-
gen und Versammlungen mit einer Teilnehmerzahl von mehr als 
50 Personen sowie den Betrieb von Badeanstalten (inkl. 
Thermalbädern und Saunen). 
Ziel der Allgemeinverfügung ist es, die Übertragungswege von 
SARS-CoV-2 zu unterbrechen und das Risiko der Übertragung 
und Verbreitung einzudämmen, ohne dabei das öffentliche 
Leben gänzlich zum Stillstand zu bringen. Durch die Eindäm-
mung der Übertragung des Virus soll in weiterer Folge die Über-
lastung des Gesundheitssystems mit unter Umständen drasti-
schen Folgen für Menschen mit schwerem Krankheitsverlauf 
verhindert werden.  
Diese Allgemeinverfügung berücksichtigt, dass in anderen 
Ländern wie Südkorea, Singapur und Frankreich größere 
Ausbrüche im Zusammenhang mit Großveranstaltungen wie 
Konferenzen oder Gottesdiensten (Südkorea) stehen. Bei 
Veranstaltungen, bei denen viele Menschen zusammenkom-

men, besteht ein hohes Risiko, dass sich das Virus unter den 
Teilnehmer/innen verbreitet. Je größer die Zahl der teilnehmen-
den Personen, umso wahrscheinlicher das Risiko eines nicht 
mehr kontrollierbaren Infektionsherdes und einer sodann 
unkontrollierten Ausbreitung des Virus.  
Im Weiteren berücksichtigt diese Allgemeinverfügung die 
aktuellen Hinweise des Robert-Koch-Instituts und die 
Einstufung der Region Grand Èst, zu der unter anderem das 
südliche Elsass gehört, als Risikogebiet (11.03.2020) und den 
starken Anstieg der Fallzahlen im Landkreis Lörrach. Angesichts 
der räumlichen Nähe zum Risikogebiet im Elsass ist eine ent-
sprechende Ansteckungsgefahr bei privaten und öffentlichen 
Veranstaltungen und Versammlungen sowie in Badeanstalten in 
der Gemeinde Bad Bellingen nicht auszuschließen. 
Nach Einschätzung des Gesundheitsamtes stellt das Verbot von 
öffentlichen und privaten Veranstaltung und Versammlungen 
dieser Größenordnung sowie die Schließung von Badeanstalten 
ein Mittel zur Verhinderung der weiteren Verbreitung der Krank-
heit dar. Mildere, gleich geeignete Mittel zur Erreichung des 
Ziels der Eindämmung des Virus sind nicht ersichtlich. 
Geringere Einschränkungen, die eine Ausbreitung von SARS-
CoV-2-Infektionen reduzieren, können die Risiken bei öffentli-
chen und privaten Veranstaltungen und Versammlungen nicht 
ausreichend mildern. Hierbei sind auch die Unmöglichkeit der 
Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten und eine sprunghafte 
Zunahme von Infektionen zu berücksichtigen. Insbesondere ist 
es nicht ausreichend, die öffentlichen und privaten Veranstal-
tungen und Versammlungen unter Anordnung von Auflagen 
stattfinden zu lassen, weil die Risiken durch begleitende Maß-
nahmen (wie z.B. Händedesinfektion) dabei nicht beseitigt 
wären. Das Verbot von öffentlichen und privaten Veranstaltun-
gen und Versammlungen mit einer Teilnehmerzahl von mehr als 
50 Personen ist aus diesem Grund erforderlich. Dies gilt ebenso 
für den Betrieb von Badeanstalten. Die Allgemeinverfügung ist 
zudem verhältnismäßig im engeren Sinne. Durch die Absage 
von öffentlichen und privaten Veranstaltungen und Versamm-
lungen entstehenden wirtschaftlichen Einbußen stehen nicht 
außer Verhältnis zu dem in der Allgemeinverfügung angestreb-
ten Schutz höherwertiger Rechtsgüter wie Leben, Leib und Ge-
sundheit der Bevölkerung im Falle der unkontrollierten und nicht 
mehr nachverfolgbaren weiteren Verbreitung des Virus SARS-
CoV-2. 
Diese Allgemeinverfügung ist kraft Gesetz sofort vollziehbar 
nach § 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Absatz 8 IfSG. 
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen diese Allgemeinver-
fügung haben keine aufschiebende Wirkung.  
Auf die Strafvorschrift des § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG wird hingewie-
sen. 
Bekanntmachungshinweise 
Diese Allgemeinverfügung wird ortsüblich bekanntgegeben und 
tritt am Tag der ortsüblichen Bekanntgabe in Kraft (§ 41 Absatz 
4 LVwVfG).  
Rechtsbehelfsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a 
Absatz 2 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes oder zur 
Niederschrift bei der Gemeinde Bad Bellingen, Rheinstr. 25, 
79415 Bad Bellingen zu erheben.   
Bad Bellingen, 13.03.2020   
Der Bürgermeister 
Dr. Carsten Vogelpohl  

 
Beschlüsse aus der Gemeinderatssitzung am 
16.03.2020 
1. Bekanntgabe der Beschlüsse der letzten nichtöffentli-
chen Sitzung am 17. Februar 2020 
Der Gemeinderat hat in der nichtöffentlichen Sitzung vom 17. 
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Februar 2020 keine Beschlüsse gefasst, die zu veröffentlichen 
wären. 
2. Blutspenderehrungen 
In diesem Jahr konnte der Vorsitzende insgesamt 10 
Bürgerinnen und Bürger für die mehrmalige freiwillige 
Blutspende ehren. Geehrt wurden für 10-maliges Blutspenden 
Herr Bruno Bächlin aus Bamlach, Herr Volker Brauer aus Rhein-
weiler und Herr Matthias Göpf aus Bamlach. Für 25-maliges 
Blutspenden wurden Frau Dorothea Dosenbach aus Rheinwei-
ler, Herr Thomas Jahno aus Bad Bellingen und Herr Rainer 
Stächele aus Rheinweiler geehrt. Frau Marliese Ankelin aus 
Hertingen und Herr Dieter Scheffelmaier aus Rheinweiler konn-
ten für 50-maliges Blutspenden geehrt werden. Herr Helmut 
Silberer aus Bamlach wurde für 100 Blutspenden und Herr 
Günter Hipp aus Bad Bellingen konnte für 150 Blutspenden 
geehrt werden. Alle Geehrten erhielten eine Urkunde und eine 
Anstecknadel vom Blutspendedienst Baden-Württemberg und 
ein Weinpräsent von der Gemeinde Bad Bellingen. Bürgermeis-
ter und Gemeinderat bedankten sich herzlich bei den Blutspen-
dern für ihre freiwillige Blutspende 
3. Beratung und Beschlussfassung über die künftige               
Schulkindbetreuung in der Sonnenrainschule Rheinweiler 
Die Bedarfsanalyse zu den Betreuungszeiten für Schulkinder 
hat einen Betreuungsbedarf der Eltern ergeben, der über die 
bisherigen Schulzeiten hinausgeht. Das Ergebnis wurde dem 
Gemeinderat vorgestellt. Vorgesehen sind durchgehende Be-
treuungszeiten bis 17.00 Uhr, aufgeteilt in fünf Buchungsblöcke. 
Buchungsblock 1 wäre Montag bis Mittwoch jeweils von 14.45 
Uhr bis 17.00 Uhr. Buchungsblock 2 wäre am Donnerstag von 
12.15 Uhr bis 14.45 Uhr. Buchungsblock 3 wäre am Donnerstag 
von 14.45 Uhr bis 17.00 Uhr. Buchungsblock 4 wäre am Freitag 
von 12.15 Uhr bis 14.45 Uhr und Buchungsblock 5 wäre am 
Freitag von 14.45 Uhr bis 17.00 Uhr. 
Der Gemeinderat hat beschlossen, die Buchungsblöcke 1 bis 5 
dann anzubieten, wenn sich hierzu jeweils mind. 15 Personen 
verbindlich anmelden. Die Elternbeiträge wurden für Buchungs-
block 1 auf 48,00 €/Monat, für Buchungsblock 2 und 4 auf je 
18,00 €/Monat und für Buchungsblock 3 und 5 auf je 16,00 
€/Monat festgelegt. Die Schulkindbetreuung gilt zunächst für 
ein Jahr. Danach wird der Gemeinderat erneut beraten und 
beschließen. 
4. Vorstellung des Museums Bamlach 
Museumsleiter Dr. Christhard Heering hat dem Gemeinderat 
das Oberrheinische   Bäder- und Heimatmuseum in einem kur-
zen Beitrag vorgestellt. Das Museum beherbergt im Kellerge-
schoss den originalen Wiederaufbau der Schmiede Berger aus 
Hertingen. Die Schmiede ist noch voll funktionsfähig und wird 
zu bestimmten Anlässen immer wieder „angeheizt“. Ebenfalls 
im Keller befindet sich die Abteilung Weinbau. Im ersten Ober-
geschoss befindet sich die gesamte Bäderabteilung, während 
im zweiten und dritten Obergeschoss das Heimatmuseum mit 
allen seinen Unikaten beheimatet ist. 
5. Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsver-
gabe zu den Tiefbauarbeiten für den Aussichtssteg 
Die Tiefbauarbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben. Die 
Unterlagen wurden von neun Firmen angefordert. Zur Submis-
sion am 4. März 2020 gingen lediglich drei Angebote ein, wobei 
bei einem Angebot noch ein Nebenangebot abgegeben wurde. 
Das günstigste Angebot hat die Fa. Schweigert GmbH + Co.KG 
aus Maulburg mit einem Angebotspreis von 273.254,95 €. Die 
Kostenschätzung lag bei 234.239,24 €. Der Gemeinderat hat 
die Arbeiten an die Fa. Schweigert GmbH + Co.KG einstimmig 
vergeben. 
6. Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsver-
gabe zu den Landschaftsbauarbeiten für die Rheinuferge-
staltung 
Diese Arbeiten wurden ebenfalls öffentlich ausgeschrieben. Die 
Unterlagen wurden von insgesamt 8 Firmen angefordert. Zur 
Submission am 13. März 2020 lag nur ein Angebot vor. Das 
Angebot liegt bei 642.720,84 € und damit rund 40 % über der    

Kostenschätzung. Der Gemeinderat hat daher nach § 17 Abs. 1 
Ziffer 3 der VOB Teil A einstimmig die Ausschreibung aufgeho-
ben. 
7. Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsver-
gabe zu den Gerüstbauarbeiten für die Halle Bamlach 
Die Gerüstbauarbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben. Die 
Unterlagen wurden von drei Firmen angefordert. Zur Submissi-
on am 10. März 2020 lagen insgesamt zwei Angebote vor. Der 
günstigste Anbieter ist die Fa. Paul Becker GmbH aus Denzling-
en zum Angebotspreis von 36.790,50 €. Das Angebot liegt rund 
6.000,00 € über der Kostenschätzung. Der Gemeinderat hat die 
Arbeiten einstimmig an die Fa. Paul Becker GmbH vergeben. 
8. Information zur Haushaltsrechnung 2018 
Rechnungsamtsleiter Frank Spiegelhalter unterrichtet den Ge-
meinderat über den Stand der Haushaltsrechnung für das Jahr 
2018. Die Haushaltsrechnung für 2018 erfolgt das erste Mal 
nach dem neuen Kommunalen Haushaltsrecht (HKHR). Hier 
sind noch einige Arbeiten auszuführen. Gleichwohl berichtet 
Herr Spiegelhalter, dass das Rechnungsergebnis 2018 im 
Ergebnishaushalt sehr gut ausgefallen ist. Die geplanten ordent-
lichen Erträge in Höhe von 550.000,00 € wurden um 456.134,00 
€ übertroffen und liegen bei insgesamt 1.006.734,00 €. Hinzu 
kommt noch ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 
45.611,00 €. 
9. Beschlussfassung zur turnusgemäßen Prüfung der Jahre 
2015 bis 2017 durch das Landratsamt Lörrach 
Das Landratsamt Lörrach hat in den Monaten November und 
Dezember 2019 eine allgemeine überörtliche Finanzprüfung 
durchgeführt. Eine Kassenprüfung fand am 27. November 2019 
statt. Die im Prüfungsbericht getroffenen Feststellungen und   
Beanstandungen sind innerhalb von sechs Monaten zu erledi-
gen. Der Gemeinderat ist gemäß § 114 Abs. 4 der Gemeinde-
ordnung über die wesentlichen Inhalte des Prüfberichtes zu 
unterrichten. Der vollständige Prüfbericht liegt dem Gemeinde-
rat vor. Zusammenfassend wurde im Prüfbericht festgehalten: 
„Der Gemeindeverwaltung kann grundsätzlich eine sachkundi-
ge und ordnungsgemäße Aufgabenerledigung bestätigt wer-
den.“ Der Gemeinderat nimmt das Ergebnis der Prüfung zur 
Kenntnis. 
10. Beratung und Beschlussfassung über den Erlass einer 
Rechtsverordnung für den Frühlingsmarkt am 26. April 2020 
Am 26. April 2020 findet in Bad Bellingen in der Rheinstraße der 
Frühlingsmarkt statt. Hierzu kann der Einzelhandel einen ver-
kaufsoffenen Sonntag einplanen. Die entsprechende Rechtsver-
ordnung hat der Gemeinderat mit einer Gegenstimme be-
schlossen. 
11. Beratung und Beschlussfassung über den Erlass einer 
Rechtsverordnung für den Herbstmarkt am 4. Oktober 2020 
Am 4. Oktober 2020 findet in Bad Bellingen in der Rheinstraße 
der Herbstmarkt statt. Hierzu kann der Einzelhandel einen ver-
kaufsoffenen Sonntag einplanen. Die entsprechende Rechtsver-
ordnung hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. 
12. Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss 
eines Städtebaulichen Vertrages mit der STEG für das 
Baugebiet „Rheinstraße Nord“ 
In der Sitzung am 9. Dezember 2019 hatte der Gemeinderat den            
Aufstellungsbeschluss für das Baugebiet „Rheinstraße Nord“ in 
Bad Bellingen beschlossen. Die Erschließung und Umlegung 
soll in Zusammenarbeit mit der STEG Stadtentwicklung GmbH 
aus Stuttgart erfolgen. Den hierzu erforderlichen  Städtebauli-
chen Vertrag hat der Gemeinderat mit einer Gegenstimme 
beschlossen. 

 

Hinweise für alle Vereine 
In den letzten Tagen hat sich die Ausbreitung des Coronavirus 
auch bei uns in der Region verstärkt. Ziel aller Bemühungen der-
zeit ist es, die Ausbreitung des Virus zu bremsen, um die 
Gesundheitssysteme, die bei einem zu schnellen Ausbreiten 
des Virus kollabieren könnten, zu entlasten und möglichst funk-
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tionstüchtig zu halten.  
Um dieses Ziel zu erreichen, sollen ab sofort alle Sozialkontakte 
auf ein Minimum reduziert werden. Deswegen empfehlen wir im 
Einklang mit den Gesundheitsbehörden Besprechungen, 
Veranstaltungen, Übungsabende und sonstige Termine (z.B. 
Heimspiele) auszusetzen bzw. auf das unbedingt notwendige 
Maße und den notwendigen Personenkreis zu reduzieren. Diese 
Empfehlung gilt für alle Veranstaltungen unabhängig von der 
Anzahl der Teilnehmer. Jeder vermiedene Kontakt hilft bei der 
Unterbrechung der  Infektionskette. 
Alle Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen sind per Allge-
meinverfügung untersagt. Für alle anderen Veranstaltungen gel-
ten die entsprechenden oben genannten Empfehlungen. Wir 
weisen darauf hin, dass sich das kurzfristig ändern kann. 
Alle Gemeindehallen bleiben bis auf Weiteres geschlossen. 
Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch die aktuelle 
Situation. Wir danken Ihnen allen für Ihr Verständnis und sind 
uns sicher, dass wir diese schwierige Situation gemeinsam 
bewältigen werden.  
Mit freundlichen Grüßen  
Dr. Carsten Vogelpohl 
Bürgermeister 
 
Rechtsverordnung 
Über das Offenhalten von Verkaufsstellen in Bad Bellingen            
anlässlich des am Sonntag, 26. April 2020 stattfindenden            
Frühjahrsmarktes in Bad Bellingen 
Auf Grund von § 8 des Gesetzes über die Ladenöffnung in 
Baden-Württemberg (LadÖG) vom 14. Februar 2007 (BGBL. I S. 
875) in Verbindung mit § 4 Abs. 3 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) vom 24. Juli 2000 (Gbl. S. 581 und 
698) in der heutigen Fassung erlässt der Gemeinderat der Ge-
meinde Bad Bellingen am 16. März 2020 folgende Rechtsver-
ordnung: 

§ 1 
Öffnungszeiten 

1. Anlässlich des am 26. April 2020 in Bad Bellingen stattfinden-
den Frühjahrsmarktes dürfen im Ortsteil Bad Bellingen der Ge-
meinde Bad Bellingen Verkaufsstellen i.S. d. § 2 LadÖG am 
Sonntag, 26. April 2020, von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein. 
2. Während dieser Zeit ist nach § 3 Abs. 3 LadÖG in Bad 
Bellingen auch das gewerbliche Feilhalten von Waren zum 
Verkauf an jedermann außerhalb von Verkaufsstellen gestattet.  
3. Die Vorschriften des § 12 LadÖG über den besonderen 
Schutz der Arbeitnehmer und die Freizeitgewährung sind zu 
beachten.  

§ 2 
Ordnungswidrigkeiten 

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung können als 
Ordnungswidrigkeiten nach § 15 LadÖG bzw. als Straftat nach 
§ 16 LadÖG geahndet werden.  
 

§ 3 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der amtlichen Bekannt-
machung in Kraft.  
Bad Bellingen, 16. März 2020 
 
Dr. Carsten Vogelpohl 
Bürgermeister 
 
Rechtsverordnung 
Über das Offenhalten von Verkaufsstellen in Bad Bellingen 
anlässlich des am Sonntag, 4. Oktober 2020 stattfindenden 
Herbstmarktes in Bad Bellingen 
Auf Grund von § 8 des Gesetzes über die Ladenöffnung in 
Baden-Württemberg (LadÖG) vom 14. Februar 2007 (BGBL. I S. 
875) in Verbindung mit § 4 Abs. 3 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) vom 24. Juli 2000 (Gbl. S. 581 und 

698) in der heutigen Fassung erlässt der Gemeinderat der 
Gemeinde Bad Bellingen am 16. März 2020 folgende Rechts-
verordnung: 

§ 1 
Öffnungszeiten 

1. Anlässlich des am 4. Oktober 2020 in Bad Bellingen stattfin-
denden Herbstmarktes dürfen im Ortsteil Bad Bellingen der 
Gemeinde Bad Bellingen Verkaufsstellen i.S. d. § 2 LadÖG am 
Sonntag, 4. Oktober 2020, von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet 
sein. 
2. Während dieser Zeit ist nach § 3 Abs. 3 LadÖG in Bad 
Bellingen auch das gewerbliche Feilhalten von Waren zum Ver-
kauf an jedermann außerhalb von Verkaufsstellen gestattet.  
3. Die Vorschriften des § 12 LadÖG über den besonderen 
Schutz der Arbeitnehmer und die Freizeitgewährung sind zu 
beachten.  

§ 2 
Ordnungswidrigkeiten 

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung können als 
Ordnungswidrigkeiten nach § 15 LadÖG bzw. als Straftat nach 
§ 16 LadÖG geahndet werden.  
 

§ 3 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der amtlichen Bekannt-
machung in Kraft.  
Bad Bellingen, 16. März 2020 
 
Dr. Carsten Vogelpohl 
Bürgermeister 

Redaktioneller Teil

 Grünschnittsammelstelle:  
 Samstag, 21. März 2020  zwischen 14.00 und 16.00 Uhr. 

 Wertstoff-Container:  
 Werktäglich von 7.00 bis 13.00 Uhr und 15.00 bis 20.00 Uhr.               
 Bitte Nachtzeit und Mittagsruhezeit von 13.00 bis 14.00 Uhr    
 einhalten. 
 Papier-Station in Bad Bellingen:  
 Jeden Samstag in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr beim    
 Bauhof der Gemeinde Bad Bellingen.   Gemeindeverwaltung

Präventivmaßnahme der  
Sparkasse Markgräflerland 
Sicherheit geht vor – Präventiv Mitarbeiterengpässen vor-
beugen 
Zeitweise Schließung von vier Sparkassenge-
schäftsstellen 
Service- und Beratungsleistungen bleiben gewährleistet 
Die Sparkasse Markgräflerland hat aufgrund der neuesten Ent-
wicklungen in Sachen Corona als Präventivmaßnahme bis auf 
Weiteres die Schließung der Sparkassengeschäftsstellen Bad 
Bellingen, Badenweiler, Buggingen und Binzen seit Dienstag, 
17. März 2020, beschlossen. Diese Vorsichtsmaßnahme ist zum 
Schutz aller. Die Kundinnen und Kunden können ihre An-
sprechpartner weiterhin telefonisch erreichen und die Dienst-
leistungen in Anspruch nehmen. Alle anderen Geschäftsstellen 
bleiben geöffnet. Den Kunden stehen sämtliche telefonische 
und digitale Kanäle zur Verfügung. Der Vorstand dankt allen 
Kundinnen und Kunden für ihr Verständnis. 

 
Online-Dienste und Servicehotline nutzen und 
Ansteckungsgefahren minimieren 
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Agentur für Arbeit informiert über umfassendes 
Online-Serviceangebot 
Um unnötige Risiken aufgrund des Corona-Virus zu vermeiden, 
weist die Agentur für Arbeit auf ihre vielfältigen elektronischen 
Serviceangebote hin. „Die Sicherheit unserer Kunden und unse-
rer Beschäftigten sind uns wichtig. Viele Anliegen können mitt-
lerweile online oder über unsere Servicehotline geklärt werden. 
Einfach, schnell, von Zuhause aus“, so Andreas Finke, Leiter der 
Lörracher Arbeitsagentur.  
„Persönliche Vorsprachen sind nur in zwei Fällen erforderlich: 
bei der persönlichen Arbeitslosmeldung oder wenn Sie von uns 
zu einem konkreten Termin eingeladen sind“, ergänzt Finke. 
Mit den eServices können Kunden der Agentur für Arbeit For-
mulare direkt im Internet ausfüllen. Einen Antrag auf Arbeits-
losengeld stellen, sich arbeitsuchend melden oder mal schnell 
die Adresse oder Bankverbindung ändern geht ganz einfach 
und bequem von zuhause aus. „Selbstverständlich bieten wir 
nach wie vor unsere Dienstleistungen auch im persönlichen 
Gespräch vor Ort an. Unsere eServices sind ein alternativer, 
moderner und komfortabler Weg, um mit uns schnell und zuver-
lässig zu kommunizieren. Das geht unkompliziert und spart Zeit 
und Porto“.  
Beispielsweise können Kundinnen und Kunden Arbeitslosen-
geld oder Kindergeld online beantragen, sich arbeitsuchend 
melden, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen digital versenden 
oder Termine verwalten. Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern ist 
es unter anderem möglich, Eingliederungszuschüsse oder Kurz-
arbeitergeld online zu beantragen und zu verwalten.  
Der schnellste Weg, anfallende Aufgaben zu erledigen, geht 
über die Rubrik eServices auf www.arbeitsagentur.de, direkt auf 
der Startseite im oberen, rechten Bereich. Schritt für Schritt wer-
den Kundinnen und Kunden durch Anträge oder Formulare 
geführt, teilweise stehen erklärende Filme zur Verfügung. Bei 
der Online-Eingabe werden die Daten sofort auf Fehler über-
prüft und es gibt direkt beim Ausfüllen Hinweise und Erläuter-
ungen, z. B. zu fehlenden Unterlagen oder Angaben. Das spart 
aufwändige Rückfragen. Unabhängig von Öffnungszeiten kön-
nen arbeitsuchende Menschen und Arbeitgeber von zu Hause 
oder dem Büro aus über das Online-Angebot mit den Beratern 
der Agentur für Arbeit in Kontakt bleiben, die eigenen Daten in 
der Jobbörse pflegen und Vermittlungsvorschläge oder 
Bewerbungen online erhalten. 
Alle Angaben werden über einen sicheren Online-Kanal an die 
Agentur für Arbeit übermittelt. Der Schutz der persönlichen 
Daten ist sichergestellt, da sich jeder Nutzer beim erstmaligen 
Aufruf der eServices mit Benutzername und Kennwort indivi-
duell registrieren muss. 
Machen Sie sich unabhängig von Servicezeiten und gehen Sie 
online. 
 
Information:  
- Jobcenter und Arbeitsagenturen sind weiter für 
die Kunden da 
- Telefon- und Online-Zugang werden intensiviert 
und ausgebaut 
- Persönliche Kontakte werden reduziert 
Um in der aktuellen Lage die wichtigsten Dienstleistungen er-
bringen zu können, konzentrieren sich die Arbeitsagenturen und 
Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) auf die Bearbeitung und 
Bewilligung von Geldleistungen. Dafür schaffen wir die Voraus-
setzungen, dass diese Fragen und Anliegen auch ohne persön-
lichen Kontakt geklärt werden können, damit wir diese Kontakte 
minimieren können. So wollen wir einen Beitrag zum Gesund-
heitsschutz und zum Eindämmen der Pandemie leisten und 
gleichzeitig die Zahlung von Geldleistungen in dieser schwieri-
gen Lage sicherstellen.  
Aufgrund der aktuellen Lage haben wir für alle Kundinnen und 
Kunden von Jobcentern (gemeinsame Einrichtungen) und 

Arbeitsagenturen folgende Informationen: 
1. Persönliche Vorsprachen: 
Die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt in unseren Dienst-
stellen bleibt für Notfälle bestehen. Eine Arbeitslosmeldung 
kann auch telefonisch erfolgen. Ein Antrag auf Grundsicherung 
kann formlos in den Hausbriefkasten der Dienststelle eingewor-
fen werden.  
Alle persönlichen Gesprächstermine entfallen ohne Rechtsfol-
gen. Sie müssen diese Termine *nicht* absagen, Sie müssen 
diesbezüglich auch nicht anrufen.  
Sie können Anträge formlos per Mail oder über unsere 
eServices (www.arbeitsagentur.de/eServices) stellen oder in 
den Hausbriefkasten einwerfen. Es entstehen Ihnen keine Nach-
teile, wenn Sie nicht persönlich vorsprechen.  
Bitte kommen Sie wirklich nur im Notfall in die Dienststelle.  
2. Anliegen telefonisch klären – auch die Arbeitslosmeldung  
Die persönliche Vorsprache bei Arbeitslosmeldung in den Ar-
beitsagenturen entfällt vorläufig. Sie können die Meldung telefo-
nisch vornehmen. 
Außerdem finden Sie:  
- Anträge auf Arbeitslosengeld I unter 
www.arbeitsagentur.de/eservices  
- Weiterbewilligungsanträge für die Grundsicherung unter 
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/arbeits-
losengeld-2 
Wir werden so schnell wie möglich zusätzliche Telefonnummern 
in den Städten und Regionen schalten und sie darüber sowohl 
über unsere Internetseiten als auch über die überregionale und 
regionale Presse informieren.  
Da wir unsere telefonischen Kapazitäten aufgrund des erwarte-
ten sehr hohen Anrufaufkommens auch technisch verstärken 
müssen und dies einige Tage in Anspruch nehmen wird, kann 
unsere Erreichbarkeit vereinzelt eingeschränkt sein. 
3. Keine finanziellen Nachteile, die Leistungsgewährung 
wird sichergestellt 
Wenn jetzt Termine entfallen oder persönlicher Kontakt nicht 
möglich ist, entstehen für unsere Kundinnen und Kunden keine 
finanziellen Nachteile. Wir agieren so gut es geht in diesen 
schwierigen Zeiten unbürokratisch und flexibel, so dass die 
Versorgung aller Menschen, die auf die Geldleistungen von 
Jobcenter oder Arbeitsagentur angewiesen sind, sichergestellt 
ist. Dies gilt auch für die Auszahlung von Kindergeld und 
Kinderzuschlag. Unsere Arbeitsfähigkeit ist sichergestellt. Die 
sichere Auszahlung von Geldleistungen hat für uns oberste 
Priorität.  
Unsere kostenfreien Servicehotlines: 
Arbeitnehmer: 0800 4 5555 00 
Zusätzlich ab Mittwoch 07621 178 777 
Arbeitgeber: 0800 4 5555 20 
Jobcenter Lörrach 07621 178 700 
Zusätzlich ab Mittwoch 07621 178 350 
 
Theatergruppe Bamlach/Rheinweiler 
Anlässlich der aktuellen gesundheitlichen Situation mussten wir 
die Theateraufführung im Rahmen der Mundarttage am 13. 
März 2020 und 14. März 2020 absagen. Wir werden die Aufführ-
ung ganz bestimmt an einem späteren Zeitpunkt durchführen. 
Wir danken ALLEN für das Verständnis. 
Ganz besonders bedanken möchten wir uns bei der Fa. Würz-
burger für die Bereitstellung der Proberäume. 
Theatergruppe, Bamlach/Rheinweiler 

 
Frühlingserwachen 2020 
das traditionelle Frühlingserwachen der Werkstätten in Bamlach 
am 27. März 2020 fällt in diesem Jahr aus, um die Ausbreitung 
von Infektionskrankheiten zu vermeiden.  
Wir bitten um Verständnis und freuen uns jetzt schon auf ein 
Neues im Jahr 2021. 
Werkstätten St. Josefshaus 
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Passamt, Meldeamt, Standesamt, Sozialamt 
geschlossen 
Am Dienstag, 24. März 2020, ist das Passamt, Meldeamt, 
Standesamt und Sozialamt aufgrund einer internen Veranstal-
tung ab 11.00 Uhr geschlossen.  
Wir bitten um Beachtung. 
 
An alle Winzer 
Die Pheromonausbringung in den Reben findet in Bad Bellingen 
wie folgt statt: Am Samstag, den 28. März 2020 um 9.00 Uhr. 
Treffpunkt ist am Hellbergkreuz und am Hochbehälter Wannen-
acker. 
Bitte vollzählig Erscheinen und Flächenänderungen melden bei 
Erich Höferlin. 
 
An alle Bamlacher / Rheinweiler Winzer!  
SAS-Pheromon-Gemeinschaften Bamlach und Rheinweiler  
Pheromonampullen (Dispenser) werden wie folgt aufgehängt.  
Am Freitag, 27. März 2020 in Rheinweiler um 17.00 Uhr, 
Treffpunkt: Vogesenblick.  
Am Samstag, 28. März 2020 in Bamlach um 14.00 Uhr, 
Treffpunkt: bei der Festhalle.  
Die alten Pheromonampullen müssen entfernt werden von 
den Rebenanlagen.  
Um pünktliches und vollzähliges Erscheinen wird gebeten.  
Wir bitten, die Flächenänderungen bis 10. April 2020, bei den 
Verfahrensleitern schriftlich zu melden. Bamlach bei Hugen-
schmidt, Thomas und Rheinweiler bei Bassler, Ottmar.  
Mit freundlichen Grüßen: Die Verfahrensleiter  
 
Rheintalbahn – Streckensperrung mit Schien-
enersatzverkehr zwischen Efringen-Kirchen und 
Basel am Ostermontag 
Im Zeitraum 10. – 14. April 2020 werden im Raum Haltingen 
/ Weil am Rhein Arbeiten im Rahmen der Inbetriebnahme 
neuer Gleise durchgeführt. 
Als Folge daraus muss die Rheintalbahn aus Richtung Efringen 
am Ostermontag bis nachmittags für den Zugverkehr gesperrt 
werden, als Alternative für die ausfallenden Züge ist ein Schien-
enersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Zudem kommt es zu 
Fahrten in geänderten Fahrzeiten und nächtlichen Teilausfällen 
im gesamten o.g. Zeitraum. 
Das Fahrplankonzept hierzu ist bereits erstellt und sollte ab 
kommender Woche in der elektr. Reiseauskunft verfügbar sein. 
Ein Streckenfahrplan bzw. eine Infobroschüre wird erstellt und 
zeitnah versendet. Am Bahnhof Efringen-Kirchen wird ein 
Reisendenlenker aktiv sein, der die Reisenden unterstützt und 
als Ansprechpartner vor Ort agieren wird. 

 
Agentur für Arbeit 
Agentur für Arbeit Lörrach und Waldshut-Tiengen 
sagen alle Informationsveranstaltungen ab 
Zum Schutz der Kundinnen und Kunden und Beschäftigten sagt 
die Agentur für Arbeit infolge der Corona-Pandemie alle geplan-
ten und bereits angekündigten Gruppenveranstaltungen 
zunächst bis zum 31. März 2020 ab. Davon betroffen sind alle 
Veranstaltungen sowohl im Haus, wie z.B. die BiZ & Donna 
Veranstaltung „Erfolg in Sicht“ am 26. März 2020, als auch 
sämtliche Veranstaltungen außer Haus, wie z.B. das internatio-
nale Themencafé am 27. März 2020 in Weil am Rhein. 
Persönliche Vorsprachen der Kundinnen und Kunden in der 
Arbeitsagentur sind nur bei der persönlichen Arbeitslosmeldung 
und bei Einladungen zu einem konkreten Termin erforderlich. 
Alle anderen Angelegenheiten können telefonisch unter der 
gebührenfreien Servicenummer 0800 4 5555 00 oder über den 
Online-Kanal „eServices“ unter www.arbeitsagentur.de geklärt 
werden.

Persönliche Vorsprache nicht notwendig 
Alternative Kontaktmöglichkeiten nutzen 
Aufgrund der anhaltenden Grippe-Saison und der aktuellen 
Ausbreitung des Corona-Virus empfiehlt die Familienkasse 
Baden-Württemberg West ihren Kundinnen und Kunden bei ent-
sprechenden Symptomen wie Husten, Schnupfen oder Heis-
erkeit von einem Besuch in der Familienkasse abzusehen. Wir 
wollen unsere Kundinnen und Kunden, sowie unsere Beleg-
schaft bestmöglich schützen. Kundinnen und Kunden die in 
einem der vom Robert-Koch-Institut eingestuften Risikogebie-
ten – insbesondere dem Elsass – wohnen oder von einem Auf-
enthalt in einer der aufgeführten Regionen zurückkehren, wer-
den gebeten derzeit nicht persönlich in der Familienkasse zu 
erscheinen. 
Bei Fragen oder kurzen Anliegen kann man sich unter 
www.familienkasse.de über das gesamte Dienstleistungsange-
bot der Familienkasse informieren. Ebenso finden Sie dort alle 
relevanten Formulare und Merkblätter zu den Themen Kinder-
geld und Kinderzuschlag. Dort können Sie auch direkt den 
Antrag auf Kindergeld oder Kinderzuschlag stellen. Dadurch 
ersparen Sie sich nicht nur Reise- und Wartezeiten, Sie be-
schleunigen auch das Bearbeitungsverfahren, indem Sie alle 
Anlagen als Datei beifügen können. Weiter besteht die Mög-
lichkeit das Mailpostfach oder die Großkundenadresse zu nut-
zen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Familienkasse 
kümmern sich dann umgehend um Ihr Anliegen. 
Kundinnen und Kunden können sich auch wie gewohnt an das 
Servicecenter der Familienkasse wenden. Dieses ist von 
Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr erreichbar. 
Großkundenadresse: Familienkasse Baden-Württemberg West, 
76088 Karlsruhe Mailpostfach: Familienkasse-Baden-
Wuerttemberg-West@arbeitsagentur.de   
Hotline: kostenfrei unter 0800 4 5555 30 
 
Landratsamt schaltet Corona-Virus-Hotline unter 
07621/410-8971 
Landkreis Lörrach. Für Landkreisbürgerinnen und -bürger, die 
Fragen zum Corona-Virus haben, hat das Gesundheitsamt ab 
sofort eine Hotline geschaltet. Unter der Nummer 07621/410-
8971 stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamts 
montags bis mittwochs sowie freitags von 8.30 Uhr bis 16.30 
Uhr und donnerstags von 8.30 Uhr bis 18.00 Uhr bei Fragen zu 
Corona-Verdachtsfällen und zur COVID19-Erkrankung zur 
Verfügung. Außerdem können über die neue E-Mail-Adresse 
covid19@loerrach-landkreis.de ebenfalls Fragen gestellt wer-
den, die zeitnah beantwortet werden. 
„Die Mitarbeitenden des Gesundheitsamts sind derzeit wegen 
des Corona-Virus im Dauereinsatz. Wir bitten daher, bei Fragen 
zum Corona-Virus ausschließlich diese Hotline anzurufen. Die 
Kolleginnen und Kollegen dort können bei den allermeisten 
Fragen weiterhelfen und stehen im Kontakt mit unseren 
Ärztinnen des Gesundheitsamts“, erläutert Katharina von der 
Hardt, Leiterin des Fachbereichs Gesundheit im Landratsamt. 
Weiterhin gilt: Landkreisbürgerinnen und -bürger, die kürzlich 
aus einem der deklarierten Risikogebiete zurückgekommen sind 
und zusätzlich typische Grippesymptome aufweisen, melden 
sich bitte umgehend telefonisch beim Hausarzt und vermeiden 
unnötige Kontakte.  
Auf der Seite www.loerrach-landkreis.de/infektionsschutz ste-
hen die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema Corona-
Virus. Diese werden laufend aktualisiert.  
 
Schließung der Kindergärten und der 
Grundschule 
Die Schließung der Kindergärten und der Grundschule bis min-
destens zum 19. April 2020 bedeutet für die Eltern eine zusätz-
liche Belastung, die aufgrund der aktuellen Lage um das 
Corona-Virus nicht zu umgehen ist.  
Die Gemeinde hat für die Kinder, deren beide Eltern in system-
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relevanten Berufen beschäftigt sind, eine Notbetreuung einge-
richtet. Die Grundschulkinder werden in der Sonnenrainschule 
betreut. Die Kindergartenkinder werden im Kindergarten Bad       
Bellingen betreut. Es wurden bisher rund 10 Kinder angemeldet.  
Alle Eltern haben ruhig und besonnen auf die Notlage reagiert.  
Wir möchten uns hiermit ausdrücklich bei allen Eltern für ihr Ver-
ständnis bedanken 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16. März 2020 be-
schlossen, die Kindergartenbeiträge für den Monat April kom-
plett auszusetzen. Ebenso das Essensgeld für die Ganztags-
schüler.  
 
Dr. Vogelpohl 
Bürgermeister 

Veranstaltungen

Absage Literaturkreis 
Das Treffen des Literaturkreises am 19. März 2020 wird 
wegen der Coronakrise abgesagt. 
 
Schloss Bürgeln 
Aufgrund der aktuellen Situation finden bis Ende April keine 
Schlossführungen oder sonstige Veranstaltungen statt. Bei 
Fragen erreichen Sie die Schlossverwaltung telefonisch unter 
07626-237 oder per Email: direktion@schlossbuergeln.de  
Vielen Dank für Ihr Verständnis 
Ihre Melanie Vollmer, Leiterin der Schlossverwaltung

Bade- und Kurverwaltung

Zusammen „isst“ man glücklicher 
Wöchentlicher Mittagstisch für Genießer.Wir 
bitten um Ihre Anmeldung im jeweiligen 
Restaurant. 
27.03.2020 Landhaus Ettenbühl 07635 / 827 97-0 
03.04.2020 Kurhotel Markushof 07635 / 310 80 

Romantik und Winterwald – Pferdekutschenfahrt 
am Fuße des Feldbergs  
Mit einem Kleinbus geht es in die Nähe des Titisees. Von dort 
aus startet die etwa zweieinhalbstündige Fahrt mit einer Pferde-
kutsche durch das winterliche Seebachtal am Fuße des Feld-
bergs. Nach einer gemütlichen Einkehr unweit des Feldsees, 
geht es gestärkt und aufgewärmt durch die romantische Land-
schaft im Herzen des Hochschwarzwalds zurück. Dort ange-



Amtsblatt der Gemeinde Bad Bellingen 9

kommen startet die Rückfahrt. Termin: Freitag, 20. März 2020; 
Treffpunkt: Bushaltestelle Thermalbad; Abfahrtszeit: 8.15 Uhr; 
Dauer: circa 9 Stunden; Durchführung: bei guter Witterung; 
Anforderungen: dem Wetter angepasste Kleidung; Leistung: 
Fahrt, Pferdekutschenfahrt; Teilnehmerzahl: 6 Personen. Preis: 
69,– Euro pro Person. Anmeldeschluss: eine Woche vor der 
jeweiligen Fahrt. Anmeldung: Dr. Jochen Schwendemann, ab 
durchs ländle, Schwimmbadstraße 32, 79100 Freiburg, Telefon: 
0761 88 14 65 99, E-Mail: info@ab-durchs-laendle.de  
 
Goldwaschen am Rhein bei Bad Bellingen 
Wer Gold suchen und finden will, braucht nicht an den Yukon – 
Gold liegt auch vor der Haustür, nämlich im Rhein bei Bad 
Bellingen. Goldwaschen ist ein Erlebnis für die ganze Familie. 
Informationen: Termin: Samstag, 21. März 2020; Uhrzeit: 
11.00 Uhr; Anmeldung: Franz-Josef H. Andorf, Tel. 0171 
5703300; Kosten: Erwachsene 40,– €, Kinder (6 – 17 Jahre) 
20,– €; Teilnehmerzahl begrenzt 
 
Der Kelten-Kalender – geführte Schneeschuh-
wanderung zum Sonnenuntergang auf den 
Belchen  
Mit einem Kleinbus geht es an den Fuß des Belchens. Von dort 
aus startet die etwa dreistündige geführte Schneeschuhwan-
derung auf den Gipfel des „Kalenderbergs“ und des Königs des 
Schwarzwalds. Auf den Spuren der Kelten führt der mittel-
schwere Weg mit circa vier Kilometern Länge und einer Steig-
ung von etwa 300 Metern durch die abendliche Winterland-
schaft. Nach dem Sonnenuntergang und einer gemütlichen 
Einkehr startet die Fahrt zurück. Informationen: Termin: 
Samstag, 21. März 2020, Treffpunkt: Bushaltestelle Thermal-
bad; Abfahrtszeit: 15.00 Uhr; Dauer: circa 8,5 Stunden; Durch-
führung: bei guter Witterung und ausreichender Schneelage 
Anforderungen: festes und wasserabweisendes Schuhwerk, 
dem Wetter angepasste Kleidung, Schneeschuhe, Stöcke, 
Stirnlampe. Leistung: Fahrt, Führung; Teilnehmerzahl: min-
destens 4, höchstens 8 Personen; Preis: 34,– Euro pro Person, 
ggf. zzgl. 16,– Euro pro Person für Ausrüstungsverleih 
(Schneeschuhe, Stöcke, Stirnlampe, Gamaschen); Anmelde-
schluss: 12.00 Uhr am Vortag der jeweiligen Führung. 
Anmeldung: Dr. Jochen Schwendemann (s. o.)   
 
Abendstimmung über dem Münstertal – geführte 
Schneeschuhwanderung zum Sonnenuntergang 
am Schauinsland  
Mit einem Kleinbus geht es zum Schauinsland. Von dort aus 
startet die etwa zweieinhalbstündige geführte Schneeschuh-
wanderung durch die traumhafte Gegend oberhalb des 
Münstertals. Vorbei an märchenhaften Wetterbuchen führt der 
leichte Rundweg mit circa fünf Kilometern Länge und einer 
Steigung von etwa 50 Metern durch die abendliche Winterland-
schaft. Nach dem Sonnenuntergang und einer gemütlichen 
Einkehr startet die Fahrt zurück. Termin: Montag, 23. März 
2020; Treffpunkt: Bushaltestelle Thermalbad; Abfahrtszeit: 
14.15 Uhr; Dauer: circa 8 Stunden; Durchführung: bei guter 
Witterung und ausreichender Schneelage; Anforderungen: fes-
tes und wasserabweisendes Schuhwerk, dem Wetter ange-
passte Kleidung, Schneeschuhe, Stöcke, Stirnlampe. Leistung: 
Fahrt, Führung. Teilnehmerzahl: mindestens 4, höchstens 8 
Personen. Preis: 34,– Euro pro Person, ggf. zzgl. 16,– Euro pro 
Person für Ausrüstungsverleih (Schneeschuhe, Stöcke, Stirn-
lampe, Gamaschen). Anmeldeschluss: 12.00 Uhr am Vortag 
der jeweiligen Führung; Anmeldung: Dr. Jochen Schwen-
demann (s. o.) 
 
Unterwegs auf dem Panoramaweg – geführte 
Winterwanderung durch das Bernauer Hochtal  
Mit einem Kleinbus geht es nach Bernau. Von dort aus startet 

die etwa zweieinhalbstündige geführte Winterwanderung auf 
dem Panoramaweg durch das Bernauer Hochtal. Mit einem 
herrlichen Ausblick führt der mittelschwere Weg mit circa vier 
Kilometern Länge und einer Steigung von etwa 100 Metern 
durch das Herz des Südschwarzwalds. Nach einer gemütlichen 
Einkehr startet die Fahrt zurück. Termin: Mittwoch, 25. März 
2020; Informationen: Treffpunkt: an der Bushaltestelle Ther-
malbad; Abfahrtszeit: 8.45 Uhr; Dauer: circa 9 Stunden; 
Durchführung: bei guter Witterung; Anforderungen: festes 
und wasserabweisendes Schuhwerk, dem Wetter angepasste 
Kleidung, Stöcke. Leistung: Fahrt, Führung; Teilnehmerzahl: 
mindestens 4, höchstens 8 Personen. Preis: 34,– Euro pro 
Person, ggf. zzgl. 4,– Euro pro Person für Ausrüstungsverleih 
(Stöcke, Gamaschen). Anmeldeschluss: 12.00 Uhr am Vortag 
der jeweiligen Führung. Anmeldung: Dr. Jochen Schwen-
demann (s. o.) 

Aus den Schulen

Die Vhs Markgräflerland unterbricht aufgrund der von der 
Landesregierung angeordneten Maßnahmen in Bezug auf 
die Ausbreitung des Corona Virus ihre Kurstätigkeit von 
Dienstag, 17. März 2020 bis einschließlich 19. April 2020. In 
diesem Zeitraum finden in allen Mitgliedsgemeinden keine 
Volkshochschulkurse statt. Die Teilnehmenden werden zeitnah 
informiert, ob ausfallenden Stunden nachgeholt werden können 
oder wie mit den begonnenen Kursen weiter verfahren wird. 
Persönliche Besuche der Geschäftsstelle bitte nur, wenn sie 
zwingend notwendig sind und möglichst nach Voranmeldung. 
Die Vhs steht per E-Mail unter  oder telefonisch unter 
07631/16686 zur Verfügung. Generell bittet die Vhs die 
Teilnehmenden, Interessierten sowie Lehrenden ihre Anliegen 
möglichst telefonisch, per Mail oder schriftlich mitzuteilen. Die 
Maßnahmen sind weitreichend, dienen aber der Prävention und 
dem Schutz der Bevölkerung, um die Ausbreitung des Virus zu 
verlangsamen und einzudämmen. Diese weitgehenden 
Maßnahmen bedeuten für alle Betroffenen einen erheblichen 
Einschnitt und auch Unannehmlichkeiten, die Vhs bittet um 
Verständnis. 

Selbstbestimmt im Netz 
Aktionstag an der Mathias-von-Neuenburg Realschule 
Wie bewegt man sich sicher im Internet? Was passiert mit mei-
nen Daten? Was ist hate speech und was kann man dagegen 
tun? Wie erkenne ich fake news? Diesen und noch vielen ande-
ren Fragen im Zusammenhang mit Digitalisierung ging die 
Klasse 8a der Mathias-von-Neuenburg Realschule am Don-
nerstag, den 5. März 2020 nach. Zuerst stellten Raphael Mano 
und Jeremy Mano, Mitarbeiter der Landeszentrale für politische 
Bildung, den Schülerinnen und Schülern die grundlegende 
Frage, was denn eigentlich Daten sind, wie man diese schützen 
kann und welche Spuren wir alle im Internet hinterlassen.    
Verschiedene Browser und Mailprovider sowie Messenger-
dienste wurden ausprobiert und auf ihre Vertrauenswürdigkeit 
überprüft. Danach überlegten die Schülerinnen und Schüler, 
was denn hate speech und fake-news seien, wie man diese 
erkenne und was man dagegen tun könne. Gerade im Zuge der 
Digitalisierung werde es immer wichtiger, die Möglichkeiten, 
aber auch die Gefahren des Internets zu überblicken und seriö-
se Nachrichten identifizieren zu können. Zum Schluss wurde in 
einem Rollenspiel eine Schulkonferenz durchgeführt, in der die 
Schülerinnen und Schüler die Standpunkte von Lehrern, Eltern, 
der Landesregierung, Schüler/innen und Datenschutzbeauf-
tragten einnehmen sollten. Sie diskutierten zum Beispiel, ob 
WLan frei und unbeschränkt angeboten werden solle, ob ein 
Intranet sinnvoll sei und ob Tablets für alle praktizierbar seien. 
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Kirchliche Nachrichten

Evang. Kirchengemeinden  
Bad Bellingen und Hertingen, Blansingen, 
Welmlingen und KleinkemsLiebe 
Gemeindemitglieder, 
gerne hätte ich Sie an dieser Stelle zu den Gottesdiensten und 
Konfirmationen der nächsten Wochen eingeladen. Aber in die-
sen verwirrenden und verworrenen Zeiten ist alles anders...... 
Bis auf Weiteres finden in unseren Kirchengemeinden keine 
Gottesdienste sowie Gruppen und Kreise statt. 
Ich grüße Sie mit einem Satz aus der Bibel, der jetzt angebracht 
ist: "Werft Euer Vertrauen nicht weg!" Und damit meine ich das 
Vertrauen in Gott und das Vertrauen, dass die Regierenden jetzt 
die richtigen Maßnahmen und Entscheidungen treffen..... 
Gerne stehe ich auch für persönliche Gespräche unter 0174 344 
2656 zur Verfügung. 
Herzlich grüßt Sie Ihr Vertretungspfarrer 
Ulrich Henze 
 
 
 
Mitteilung der Röm.-Kath.  
Schliengen/Bad Bellingen: 
Aufgrund der Corona-Virus-Pan-
demie finden keine öffentlichen 
Gottesdienste und Veranstaltungen statt. Diese Vereinbarungen 
gelten zunächst bis zum 20. April 2020. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte auch unserer Internet-Präsenz „kath-
schliengen.de“. Das Pfarrbüro bleibt bis auf weiteres für den 
Publikumsverkehr geschlossen. Wir sind für Sie weiterhin zu 
den Öffnungszeiten telefonisch erreichbar. In dringenden seel-
sorgerischen Angelegenheiten sprechen Sie bitte auf den 
Anrufbeantworter (07635-8244780). Gemeindereferentin Margot 
Lüthy ist über ihr Diensthandy 0151 50801258 erreichbar. Die 
Kirchen bleiben geöffnet. 

Änderungen bei der Pfarrgemeinderatswahl 
Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-
Virus wird es am Wahl-Sonntag, 22. März 2020 keine 
Präsenzwahl geben. Die Wahllokale dürfen nicht geöffnet 
werden. 
Alle Wahlberechtigten, welche die Möglichkeit dazu haben, wer-
den dringend gebeten, die Möglichkeit der Online-Wahl zu 
nutzen. Diese ist möglich bis Freitag, 20. März 2020, 18.00 Uhr. 
Die nötigen Informationen dazu sind auf der Wahlbenachrichti-
gung zu finden. Alle Wahlberechtigten, die keine Möglichkeit 
haben, sich an der Online-Wahl zu beteiligen oder die keine 
Wahlbe-nachrichtigung aus Freiburg erhalten haben, können im 
Pfarramt zu folgenden Zeiten die Briefwahlunterlagen erhal-
ten: Dienstag 16.00 bis 18.00 Uhr sowie Mittwoch, Donnerstag, 
Freitag jeweils von 10.00 bis 12.00 Uhr. Telefonisch können die 
Briefwahlunterlagen bis Dienstag, 18.00 Uhr im Pfarrbüro unter 
07635-8244780 angefordert werden.  
Die Frist zur Abgabe der Briefwahlunterlagen im Briefkasten 

des Pfarrbüros Schliengen wurde verlängert bis Sonntag, 22. 
März 2020, 12.00 Uhr. Die Mitglieder des Wahlvorstands bitten 
alle Wahlberechtigten, sich auf diese notwendigen Maßnahmen 
einzustellen und von ihrem Wahlrecht auch unter diesen Um-
ständen Gebrauch zu machen. 

Bereitschaftsdienste

  Apotheken-Notdienste: 
Apotheken-Notdienstfinder: www.aponet.de 
Festnetz Rufnummer kostenfrei unter 0800 00 22 8 33 ggf. oder 
auf allen Mobilnetzten erreichbare Rufnummer 22 8 33 (Kosten 
max. 69 et/Min)  

Notdienst jeweils von 8.30 – 8.30 Uhr: 
Mittwoch, 18. März 2020 
Bahnhof-Apotheke, Turmstraße 41, 79539 Lörrach     
07621 3131 
 
Donnerstag, 19. März 2020 
Kandertal-Apotheke, Am Rathausplatz 1, 79589 Binzen          
07621 6798 
 
Freitag, 20. März 2020 
Apotheke am Blumenplatz, Hauptstraße 23, 79400 Kandern         
07626 7970 
 
Samstag, 21. März 2020 
Linden-Apotheke, Breitenweg 10 A, 79426 Buggingen 
07631 3978 
 
Sonntag, 22. März 2020 
Flora-Apotheke, Hauptstraße 123, 79379 Müllheim     
07631 36340 
 
Montag, 23. März 2020 
Löwen-Apotheke, Marktplatz 14, 79400 Kandern   
07626 234 
 
Dienstag, 24. März 2020 
Apotheke am Schillerplatz, Werderstraße 23, 79379 Müllheim         
07631 12775 
 
Mittwoch, 25. März 2020 
Löwen-Apotheke, Untere Wallbrunnstraße 5, 79539 Lörrach           
07621 1676160 
 

Bereitschaftsdienst der Tierärzte im Landkreis 
Lörrach 
Im Internet abzurufen unter: www.reinle.net/notdienst

 Vereinsmitteilungen

Liebe Freunde und Mitglieder der SpVgg, 
um unserer Sorgfaltspflicht nachzukommen hat sich die 
Vorstandschaft dazu entschieden den Trainingsbetrieb bis min-
destens Ende März auszusetzen. Dies gilt für alle Mannschaften 
unseres Vereins. Sobald die Situation um den „Coronavirus“ neu 
beurteilt ist, werden wir die weiteren Maßnahmen kommunizie-
ren. 
Mit sportlichen Grüßen 
Die Vorstandschaft der SpVgg Bamlach-Rheinweiler

Spielvereinigung  
Bamlach/Rheinweiler e.V.
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Turnverein  
Rheinweiler e.V.

Einstellung des Turnbetriebes – Rheinauenlauf 
abgesagt! 
Aus gegebenem Anlass wird der Turnbetrieb in allen Turngrup-
pen bis Ende der Osterferien eingestellt. 
Ebenso ist der Rheinauenlauf am 19. April 2020 abgesagt. 
Die Vorstandschaft 
 
Verleihung des Deutschen Sportabzeichens  
Neben einem großen Breitensportangebot bietet der Turnverein 
Rheinweiler Sportlern und Sportlerinnen jeden Alters die Ab-
nahme des Deutschen Sportabzeichens an. So konnten, an-
lässlich der Generalversammlung, 15 erfolgreiche Teilnehmer 
des letzten Jahres ihre Urkunden in Gold, Silber oder Bronze in 
Empfang nehmen. 20 Teilnahmen kann Sigrid Hugenschmidt 
bereits vorweisen und erhielt dafür bei der Versammlung einen 
Blumenstrauß. Für die Abnahme und für den reibungslosen Ab-
lauf zeigten sich Inge Kienle und Sigrid Hugenschmidt verant-
wortlich. Erfolgreich waren: Cornelia Engler (Gold), Jasmin 
Engler (Bronze), Christa Höferlin (Gold), Christa Höferlin, 
Bamlach (Gold), Sigrid Hugenschmidt (Gold), Inge Kienle (Gold), 
Cornelia Kienzler (Gold), Karin Marggrander (Gold), Petra 
Schülke (Gold), Martina Schwinger (Gold), Irmgard Stächele 
(Gold), Dennis Marggrander (Gold), Peter Rotthaus (Gold), Sina 
Engler (Gold), Alina Fröhle (Silber) 

Foto von links: Christa Höferlin (Bellingen), Sigrid Hugen-
schmidt, Christa Höferlin (Bamlach), Martina Schwinger, 
Cornelia Kienzler, Peter Rotthaus, Petra Schülke 
Foto: Bächlin

Schwarzwaldverein  
Bad Bellingen e.V.

Leider müssen wir die Wanderung am 22. März 2020 sowie 
unsere Jahreshauptversammlung am 27. März 2020 aus gege-
benem Anlaß (Viruspandemie) absagen. Weitere Auskünfte bei 
J. Pfeiffer, Bad Bellingen, Tel. Nr.: 07635/9836 oder K. Knoll, 
Bad Bellingen, Tel. Nr.: 07635/8276397

VfR Bad Bellingen e.V.

www.vfrbb.de 
Fußball ruht vorerst bis zum 31. März 2020 
Am vergangenen Freitag haben der Südbadische Fußballver-
band gemeinsam mit allen Landesverbänden in Deutschland für 
den Amateurbereich beschlossen, wegen des Corona-Virus die 
Fußballspiele vorerst bis zum 31. März 2020 ruhen zu lassen. 
Dies betrifft die Verbands-/Freundschaftsspiele aller Altersklas-
sen von der Verbandsliga abwärts. 
Der VfR Bad Bellingen wird sich auch der Empfehlung des Ver-

bandes anschließen und auch den Trainingsbetrieb aller Mann-
schaften (Aktiv-/Jugend- und Altherren-Mannschaften) vorerst 
ruhen zu lassen.   
VfR Bad Bellingen e.V. 
Vorstandschaft

BUND Ortsgruppe 
Bad Bellingen-Schliengen

Absage BUND Mitgliederversammlung  
Absage Mitgliederversammlung BUND Ortsgruppe: Aufgrund 
der Empfehlungen vom 13. März 2020 zur Reduzierung der 
sozialen Kontakte und im Hinblick auf das höhere Lebensalter 
vieler unserer Mitglieder sagt der BUND Bad Bellingen-
Schliengen die Mitgliederversammlung am 20. März 2020 ab. 
Sie wird zum nächstmöglichen Termin nachgeholt werden.

Kolpingsfamilie 
Bamlach

Liebe Mitglieder und Interessierte, 
Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie werden wir auf unse-
re angekündigten Veranstaltungen (23. März 2020 Spätschicht 
und 27. März 2020 Generalversammlung) nicht durchführen. 
Einen Ersatztermin für die Generalversammlung wird bekannt-
gegeben, sobald eine deutliche Besserung der Lage in jeglicher 

Hinsicht absehbar ist.  
Viele Grüße und bleibt Gesund 
Vorstandschaft Kolpingfamilie Bamlach

Musikverein 
Bad Bellingen e.V.

Unser geplantes Jubiläumskonzert am 28. März 
2020 findet leider nicht statt. 
Wir wünschen ihnen allen und uns eine gesunde Zeit und infor-
mieren wieder. 
Erinnern möchten wir an unseren Fotowettbewerb. Der läuft 
immer noch, und ist nicht vom Virus befallen. Der Fotowettbe-
werb begann am 13. Januar 2020. Der Einsendeschluss für die 
Fotos ist am 24. Mai 2020, 23.59 Uhr.  
Schaut doch auf unserer Homepage nach, dort findet ihr mehr 
Infos. 
Die Vorstandschaft

Deutsches Rotes Kreuz

Vorankündigung Haus- und Straßensammlung 2020 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
in der Woche vom 21. März 2020 bis 29. März 2020 findet die 
alljährliche Haus- und Straßensammlung des DRK Ortsvereins 
Bad Bellingen statt. Aus diesem Anlass befindet sich nächste 
Woche im Amtsblatt ein Anschreiben an alle Haushalte. Wir bit-
ten sie, die Arbeit des DRK Ortsvereins mit einer Spende zu 
unterstützen. 
Thomas Gilgin, 1. Vorsitzender 
Danke: Haus und Straßensammlung 2019 
Sie haben sich sicher gefragt, ob ihre Spende auch für den 
Ersatz unseres Einsatzkleidung und Materials und den Ausbau 
des Anhängers genutzt wurde. Dank ihrer Spende 2019 war es 
uns möglich, noch einmal in unseren Anhänger zu investieren. 
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Ebenso konnten wir mit der Ersatzbeschaffung, der doch in die 
Jahre gekommenen Einsatzkleidung, beginnen. Dies wollen wir 
2020 fortsetzen und ebenso in neue, größere Rucksäcke inves-
tieren. Deshalb möchten wir uns an dieser Stelle nochmals für 
Ihre ungebrochene Spendenbereitschaft bedanken und hoffen, 
dass Sie uns auch 2020 wieder tatkräftig unterstützen.

Chorgemeinschaft 1861 
Bad Bellingen e.V.

Wegen des Corona-Virus fallen bis auf weiteres alle Chor-
proben aus. Wir informieren über die Presse, wann die 
Chorproben wieder aufgenommen werden.   
Hans Pfitzer, 1. Vorstand 
 
Ordentliche Mitgliederversammlung – Jahres-
hauptversammlung vom 6. März 2020 um 19.30 
Uhr im Hebelhof / Bad Bellingen-Hertingen 
TOP 1: Begrüßung 
Zur Generalversammlung konnte der 1.Vorsitzende Hans Pfitzer 
zahlreiche Mitglieder, Ehrenmitglieder, Sänger begrüßen. Ein 
besonderen Gruß richtete er an die Leiterin des Jugendchores 
Frau Renate Epking, an den UMCV Präsidenten Harald Märkt 
und an den Ehrendirigenten der Chorgemeinschaft Bad 
Bellingen Günter Meyer. 

 
Die Chorgemeinschaft Bad Bellingen eröffnet die OMV mit 2 
Liedern. 
TOP 2: Totenehrung 
Die Versammlung erhob sich und der 1. Vorsitzende Hans 
Pfitzer verlas die Liste der 13 verstorbenen Mitglieder (Vorjahr: 
11) im Jahr 2019. Die Versammlung legte eine Gedenkminute 
ein. 
TOP 3: Protokoll und Tätigkeitsbericht 
Der Schriftführer Wolfgang Müller zählte die 11 (in Vorjahr: 14) 
öffentliche Veranstaltungen der Chorgemeinschaft Bad 
Bellingen auf: 
17.01.2019 Neujahrsempfang Bad Bellingen / 

Jugendchor der Chorgem. (Epking)  
14.02.2019 Auftritt in Schloss Rheinweiler (Altersheim) 
17.03.2019 Kurkonzert Bad Bellingen 
28.03.2019 Neubürgerempfang Galerie Kurhaus Bad 

Bellingen 
19.05.2019 Umrahmung des Gottesdienstes im Kloster 

St. Trudpert in Untermünstertal, anschließend 
gemeinsames Mittagessen im Gasthof Hirschen  

26.05.2019 Maiandacht in der Kirche Bamlach  
07.07.2019 Kurkonzert Bad Bellingen  
29.09.2019 Musikfestival Ettenbühl in Hertingen  

27.10.2019 Hebelschoppen in Hertingen 
08.12.2019 Adventskonzert in der Kirche Bamlach. 

Mitwirkende: Chorgemeinschaft Bad Bellingen, 
Gesangverein Kleinkems, Jugend- und Kin-
derchor Bamlach 

25.12.2019 Weihnachtsgottesdienst in der Kirche Hertin-
gen. 

Zu unserer Aufgabe gehört es auch, verstorbenen Sangesbrü-
dern die letzte Ehre zu erweisen. Im Jahr 2019 sangen wir auf 4 
Beerdigungen (Vorjahr 5). 
Der Schriftführer Wolfgang Müller verwies auf das Protokoll der 
ordentlichen Jahreshauptversammlung vom 29. März 2019, das 
am 17. April 2019 im Amtsblatt Bad Bellingen (Nr. 16/2019) ver-
öffentlicht wurde. Es gab keine Einwände. 
Wie alle Männergesangsvereine schwindet aus Altersgründen 
die Mitgliederzahl. Die Zahl der Mitglieder sankt von 242 Mit-
glieder auf 222 Mitglieder (- 8%). Wir konnten einen neuen Sän-
ger in unseren Reihen begrüßen: Bruno Haas (Bamlach). Positiv 
ist auch, dass wir 2 ehemalige Sänger wieder reaktivieren konn-
ten: Günter Bächlin und Manfred Dosenbach (beide Rheinwei-
ler). 
 

2019 (2018) 
Mitgliederstand: Gesamtzahl Mitglieder 222 (242) 
Aktive   29   (27) 
Passive 193 (215) 
Ehrenmitglieder   76   (83) 
Über die Tätigkeiten der Chorgemeinschaft (ohne Ankündigun-
gen von Probenterminen = 3) wurden im Amtsblatt 7 (7) Berichte 
veröffentlicht, in der Presse 5 (5) Berichte. Im Jahr 2019 gab es 
2 Vorstandssitzungen. 
TOP 4: Jugendchor „sing out“ – Kinderchor „let´s fetz“ 2019 
Der Jugendchor „sing out“ hatte seinen ersten Auftritt im Jahr 
2019, unter der Leitung von Renate Epking, Mitte Januar beim 
Neujahrsempfang der Gemeinde Bad Bellingen. Zum ersten Mal 
sangen die 9 Jugendlichen vor einem größeren Publikum, wo 
immerhin einiges an Prominenz geladen war. Und der Auftritt 
war sehr erfolgreich, der Chor bekam großen Zuspruch. 
Weiterhin konnte der kleine Chor beim Jubiläum des Bades, im 
Mai 2019 in Bellingen im Kurhaus einige Lieder zum Besten 
geben. 
Im Juni folgte der Jugendchor einer Einladung nach Tunsel, wo 
der Männerchor Tunsel ein Fest im Freien durchführte. Auf einer 
überdachten Bühne konnte der Chor sich, begleitet von Key-
board, und durch eine Verstärkeranlage unterstützt angemes-
sen präsentieren. 
Nach den Sommerferien ergab sich eine grundlegende Än-
derung, was die Besetzung des Chores anbelangt. Mehrere der 
nahezu erwachsenen Jugendlichen wechselten in einen Er-
wachsenenchor, während einige angehende Jugendliche als 
Nachwuchs aus dem Kinderchor „let´s fetz“, zum Jugendchor 
„sing out“ wechselten. Dies gilt als eine sehr positive Entwick-
lung, da der Kinderchor somit eine gute Grundlage für die cho-
rische Jugendarbeit bildet. 
Der Kinderchor „let´s fetz“, ebenfalls unter der Leitung von 
Renate Epking, dessen Trägerschaft 2016 die kath. Seelsorge-
einheit Schliengen übernommen hatte, konnte nach den Som-
merferien einen großen Zulauf verzeichnen. Aus einer Gruppe 
von ca. 9 Kindern hatte eine Verstärkung auf 28 Kinder die 
Folge, dass der Kinderchor geteilt werden musste. Mittlerweile 
singen 26 Kinder aktiv im Kinderchor „Let´s fetz“. Der Kinder-
chor „Let´s fetz“ hatte im vergangenen Herbst den alljährlichen      
Hebelschoppen in Hertingen mit seinen Liedbeiträgen unter-
stützt, was immer wieder sehr positiv aufgenommen wird. 
TOP 5: Kassenbericht 
Den ausführlichen Kassenbericht präsentierte Kassenwart 
Jürgen Wolf. Der  Hebelschoppen ist die einzige Veranstaltung 
die noch ein kleines Plus erwirtschaftet. Daher ist es notwendig, 
dass die Mitgliedseinnahmen rechtzeitig eingehen. 
Girokonto Chorgemeinschaft Volksbank Dreiländereck  
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IBAN:  DE20 839 0000 0001 1943 80; BIC: VOLODE66 
TOP 6: Bericht der Kassenprüfer 
Die Revisoren Gerd Dosenbach und Hansjörg Isele bescheinig-
ten dem Kassenwart eine übersichtliche und einwandfreie Kas-
senführung und baten die versammelten Mitglieder um Entlas-
tung. 
TOP 7: Entlastung der Vorstandschaft 
Der UMCV Präsidenten Harald Märkt dankte dem Vorstand für 
die geleistete Arbeit und die gute Zusammenarbeit mit UMCV. 
Auf Antrag der Kassenprüfer stellte er die Entlastung der ge-
samten Vorstandschaft zur Abstimmung. Der Vorstand und 
Kassier wurde einstimmig entlastet. 
TOP 8: Ehrungen 
a) für langjährige Sängertätigkeit (überreicht vom UMCV 
Präsidenten Harald Märkt) 
Rudi Kraus, Rheinweiler erhält für 65 Jahre aktiver Sänger er-
neut die Goldene Ehrennadel und Urkunde des Badischen 
Chorverbandes. 
Adolf Feil, Bellingen (nicht anwesend) erhält für 60 Jahre akti-
ver Sänger die Goldene Ehrennadel und Urkunde des 
Deutschen Chorverbandes. 
Herbert Sommerhalter, Bamlach erhält für 25 Jahre aktiver 
Sänger die Silberne Ehrennadel und Urkunde des Badischen 
Chorverbandes. 

v.l.n.r.: Hans Pfitzer, Herbert Sommerhalter, Rudolf Kraus, 
Harald Märkt 
b) zum Ehrenmitglied (überreicht vom 1. Vorsitzenden Hans 
Pfitzer) 
für 30 Jahre aktive Sänger: Hartmut Cobénus und Wolfgang 
Thimm 
für 50 Jahre Passivmitglied: Werner Dosenbach (nicht anwe-
send) 

v.l.n.r.: Hans Pfitzer, Hartmut Cobénus, Wolfgang Thimm 

c) für fleißigen Probenbesuch (mehr als 90% von 43 Proben) 
wurde 12 Sänger durch den 1. Vorsitzenden Hans Pfitzer geehrt. 
Der Probenbesuch aller aktiven Sänger betrug 2019 insgesamt 
76,5 %: Tenor 1: 70,7 % Tenor 2: 73,5 %  
Bass 1: 82,2 % Bass 2: 82,9 % 
Der 1. Vorsitzende Hans Pfitzer bedankt sich beim Ehrendiri-
genten Günter Meyer für seinen unermüdlichen Einsatz für den 
Chor. Für gute Zusammenarbeit bedankt er sich bei den Vor-
standsmitgliedern Alfred Utz (2. Vorstand), Jürgen Wolf (Rech-
ner, Mitgliederbetreuung Hertingen), Wolfgang Müller (Schrift-
führer), Herbert Sommerhalter (Notenwart), Manfred Mayer (Mit-
gliederbetreuung Bad Bellingen) und Hans Hügin (Betreuung 
Passivmitglieder). Zu runden Geburtstagen, Silber-Gold-
Diamant und Eiserne Hochzeiten wurden gratuliert: Bamlach (7, 
Alfred Utz), Bad Bellingen (12, Manfred Mayer), Hertingen (12, 
Jürgen Wolf) und Rheinweiler (5, Hans Pfitzer). 
TOP 9: Neuwahlen 
Die Neuwahlen wurden vom UMCV Präsidenten Harald Märkt 
geleitet. Zu wählen waren: 1. Vorstand und der Kassenwart. 
Nach offener Wahl (en bloc) wurden alle zu wählenden Vor-
standsmitglieder einstimmig gewählt. Somit setzt sich der     
Vorstand wie folgt zusammen (neu/wieder gewählt): 
1. Vorsitzender: Hans Pfitzer 
2. Vorsitzender: Alfred Utz 
Ehrendirigent: Günter Meyer 
Kassenwart: Jürgen Wolf 
Schriftführer: Wolfgang Müller 
Notenwart: Herbert Sommerhalter 
Passivbeisitzer: Hans Hügin Mitgliederbetreuung  
Bad Bellingen: Manfred Mayer Mitgliederbetreuung 
Hertingen: Jürgen Wolf 
Die Wiedergewählten nehmen die Wahl an. 
Herr Märkt bedankt sich bei Vorstand für die geleistete Arbeit. 
TOP 10: Bericht des Dirigenten 
Ehrendirigent Günter Meyer dankte den Sängern nochmals für 
ihr Engagement bei den vielen Auftritten (auch bei Sauwetter 
oder drückender Hitze) und für ihren regelmäßigen Singstun-
denbesuch, trotz des fortgeschrittenen Alters der Sänger. Es sei 
ein Wunder, das die Sänger im fortgeschrittenen Alter (Durch-
schnitt: ü 76) noch so gut singen können. 
TOP 11: Verschiedenes 
Zum Abschluss sang die Chorgemeinschaft noch 2 Lieder. Ende 
der Veranstaltung: 21.03 Uhr. 
Bad Bellingen, den 12. März 2020 
(Wolfgang Müller, Schriftführer) (Hans Pfitzer, 1. Vorstand) 
 

Der Abwasserzweckverband Hohle-
bachtal sucht für die mechanisch-
biologi sche Abwasserreinigungs-
anlage mit Schlammbehandlung in 
79395 Neuen burg-Steinenstadt, 
Ausbaugröße 16.300 EW, zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
 
Elektrotechnische Fachkraft (m/w/d) 
 
(z. B. Mess- und Regeltechniker, Elektrotechniker, 
Elektroniker für Energie-, Gebäude oder System-
technik). 
Weitere Informationen erhalten Sie unter:   
www.schliengen.de  
Bürger & GemeindeRathaus/Ortsverwaltungen  
» Stellenanzeigen 
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Wir führen                       Schreibgeräte in großer Auswahl. 
 

 
 
 
 

Buchhandlung/Schreibwaren Aug. Schmidt 
Werderstraße 31 • 79379 Müllheim 
Tel. 07631-2770 • Fax 07631-2753

Aktuell 
Neu im Angebot

Farbausdrucke von Ihrer 
Datei bis Din A 0

Din A 2 10,00 Euro + Mwst. • Din A 1 15,00 Euro + Mwst. 
Din A 0 20,00 Euro + Mwst. Din A 0+ 30,00 Euro + Mwst. 

Tel. 07631-2770E-Mail: druckerei-schmidt@gmx.de

Lieferung  
Montag und Mittwoch frei Haus Bad Bellingen

BESTATTUNGEN 
SIEGBERT MAYER

Am Sonnenstück 3/1 · 79418 Schliengen 
Telefon 07635 / 8 25 60 51

Hilfe im Trauerfall

PC Techniker und DSL Technik 
behebt alle Probleme 

Service vor Ort. Kein Erfolg, keine Kosten! 
www.comvorse.de • Telefon 0179-967444 0

Wir drucken Ihre Traueranzeigen  
und Danksagungen  

schnell und zuverlässig! 
Druckerei Aug. Schmidt, Müllheim 
Werderstraße 31 • Telefon 07631 / 2770  

druckerei-schmidt@gmx.de

Nachruf  
In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserer 

 ehemaligen Mitarbeiterin  
Frau Ottilie Männlin  

*23.01.1941      †09.03.2020 
die im Alter von 79 Jahren unerwartet verstorben ist.   

 Frau Männlin war 34 Jahre als  
Badefrau in der Balinea Therme tätig. 

Wir werden ihr immer ein ehrendes Andenken  
bewahren.  

Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie und allen 
Angehörigen.  

Im Namen des gesamten Teams der Bade- und 
Kurverwaltung GmbH 

Dennis Schneider, Geschäftsführer 
Bad Bellingen, den 16.03.2020 

Für die Glückwünsche und Geschenke,  
die ich zu meinem  

70igsten Geburtstag  
erhalten habe, bedanke ich mich bei allen, 
bei den Vereinen, der Kirchengemeinde 
und der Gemeinde Bad Bellingen 
recht herzlich.  
Im März 2020              Emil Schilling 
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Wohnungssuche  

Suche 2–3 Zimmer Wohnung, NR,  

Bad Bellingen oder Umgebung. Übernehme 

auch Renovierungen. Bitte alles anbieten.  

Druckerei Aug. Schmidt, Chiffre 18032020, 

Werderstraße 31, 79379 Müllheim  


